
Nr. XI. 9r

Gesetzes- und Verordnungs-Blatt
für das Großherzogtum Baden.

Ausgegeben zu Karlsruhe, Freitag den 30. März 1906

Juhalt.
Bekanntmachungen und Verordnungen: des Ministeriums des Innern: die Bekämpfung der Geflügel-

cholera betreffend; die Einfuhr von Schweinefsleisch aus Rußland betreffend; den Nerkehr mit Nahrungs- und Genußmitteln

sowie Gebrauchsgegenständen betreffend: die Einfuhr von Schweinefleisch aus Rumänien, Serbien und Bulgarien betreffend;

des Miuisteriums der Finanzen: die Abänderung der Verordnung über die Annahme von Sicherheiten für gewährte

Kredite oder für die Erfüllung sonstiger Verbindlichkeiten im Bereiche der Finanzverwaltung betresfend.

Bekanntmachung.
(Vom 12. März 1906.)

Die Bekämpfung der Geflügelcholera betreffend.

Wegen Fortdauer der Senchengefahr wird das zurzeit bestehende Verbot des Handels

mit Geflügel im Umherziehen (Gesetzes= und Verordnungsblatt 1905 Seite 441) bis zum

1. Oktober 1906 verlängert.

Karlsruhe, den 12. März 1906.

Großherzogliches Ministerium des Innern.

Schenkel.
Dr. Herrmann.

Bekanntmachung.
(Vom 20. März 1906.)

Die Einfuhr von Schweinefleisch aus Rußland betreffend.

Auf Grund des § 7 des Reichsgesetzes, betreffend die Abwehr und Unterdrückung von
2 Z .

Viehseuchen, vom 3 dui o wird die Einfuhr von Schweinefleisch aus Rußland ver-

boten, jedoch mit Ausnahme solchen Schweinefleisches, das als „zubereitet" im Sinne des

8 12 des Reichsgesetzes, betreffend die Schlachtvieh= und Fleischbeschau vom 3. Juni 1900,

und der dazu erlassenen Ausführungsbestimmungen anzusehen ist. „Zubereitetes Schweinefleisch“
Gesetzes= und Verordnungsblatt 1906.
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in diesem Sinne darf mit den aus den vorbezeichneten Vorschriften sich ergebenden Beschränkungen

und unter den dort vorgesehenen Bedingungen eingeführt werden.

Karlsruhe, den 20. März 1906.

Großherzogliches Ministerium des Innern.

Schenlel.
Dr. Zierau.

Verordnung.
(Vom 21. März 1906.)

Den Verkehr mit Nahrungs= und Genußmitteln sowie Gebrauchsgegenständen betreffend

An die Stelle des durch die Verordnung vom 22. Mai 1890 (Gesetzes= und Verordnungs=

blatt Nr. XIX Seite 261) festgesetzten Verzeichnisses der für die Untersuchung von Nahrungs-

und Genußmitteln sowie Gebrauchsgegenständen zu berechnenden Gebühren tritt mit Wirkung

vom 1. April d. J. das nachstehend abgedruckte Verzeichnis.

Die darin enthaltenen Gebührensätze umfassen auch die Vergütung für die bei der Unter-

suchung etwa verbrauchten Hilfsmittel sowie für die Erstattung des schriftlichen Gutachtens.

Karlsruhe, den 21. März 1906.

Großherzogliches Ministerium des Innern.

Schenkel.
Dr. Zierau.

Verzeichnis

der für Untersuchung von Nahrungs= und Genußmitteln sowie von

Gebrauchsgegenständen zu berechnenden Gebühren.

Zur Untersuchung 6
Gegenstände. einzuliefernde

Menge.

AM.

A. Nahrungs- und Genußmittel.

I. Milch= und Molkereierzengnisse.
Milch.

a. Bestimmung des spezifischen Gewichtes, des Gehaltes

an Trockensubstanz und an Fett und Verechnung
der fettfreien Trockensubstanz 4  Liter
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15.

 Zur Untersuchung
Gegenstände. einzuliefernde

Menge.

b. Bestimmungen wie bei a nebst Ermittelung des

spezifischen Gewichtes des Milchserums, des Gehaltes

an Salpetersäure und an Mineralbestandteilen 6  Liter

Cc. Prüfung auf gebräuchliche Konservierungsmittel 5 

Rahm.

a Chemische und mikroskopische Frifung auf seme
Zusäte . 4100Gramtn

( b Bestimmung des Fettgehaltes 4 100 »

Butter.
a. Bestimmung des Gehaltes an Wasser, an freien und

an flüchtigen Fettsäuren (Reichert-Meißlsche Zah.hl)10 „

b. Prüfung auf gebräuchliche Konservierungsmittel 5 100 „

Käse.
a. Bestimmung des Brechungsvermögens des Käsefettes

I UndcuikroikopncheUntersuchung . 5 50 »

! b. Bestimmung der Reichert Meißlschen gZahl des Käse-
fettes 6 100 „

II. Speisefette und vie.

Margarine.

a. Bestimmung des Wassergehaltes, der sl#chte Fer-
säuren und des Sesamöls 10 100 „

b. Bestimmung der Verseifungszahl 4 100 „

c. Prüfung auf Konservierungsmittel. 4400 „

Schweinefett.
a. Bestimmung des Gehaltes an Wasser, der Hüblschen

Jodzahl, Ausführung der Becchi-Welmanschen
Reaktion . ... 10 100 »

b. Prüfung auf Phytosterin ., 10 100 »

c. Prüfung auf Konseroierungsmittel. 4 100 »

Speiseole wie Speisefette.

III. Mehl und Brot (Backwaren).

Mehl.
a. Bestimmung des Wassergehaltes, des Gehaltes an

Mineralbestandteilen und mikroskopische Prüfung 5200 „
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 Zur Untersuchung
Gegenstände. einzuliefernde

Menge.

4.

b. Bestimmung der Backfähigkeit und des Klebers 5 200 Gramm

c. Prüfung auf Mutterkorn und dergleichen 5 1100 „

Brot.

Bestimmung des Wassergehaltes, der Mineralbestandteile,

des Säuregehaltes und mikroskopische Untersuchung 5 200 »

Eierteigwaren.
a. Prüfung auf künstliche Farbstoffe 5 100 „
b. Bestimmung des Lecithin- Phosphorsäuregehaltes 10 100 „

Konditoreiwaren.

a. Prüfung auf gesundheitsschädliche Farbstoffe# 5 100 »

b. Prüfung auf künstliche Süßstoffe (qualitativ) 5 100 „

IV. Kakao und Schokolade.

a. Bestimmung des Wassergehaltes, der Mineralbestand-

teile und mikroskopische Untersuchung · 5 100 »
b. Bestimmung des Fettes 5 100 „

c. Bestimmung des Zuckers 4% „

d. Bestimmung des Theobromins 20 200 „

V. Kaffee= und Kaffeesurrogate.

u. Bestimmung des Wassergehaltes und der Mineral=

bestandteile sowie mikroskopische Prüfung. 6 100 »

b. Prüfung auf künstliche Färbung und Glofur 5 100 „
c. Bestimmung des Coffeins 155200 „

VI. Thee.

a. Bestimmung des Wassergehaltes und der Mineral-=

bestandteile sowie mikroskopische üntersuchung 6 100. »
b. Bestimmung des Coffeins 15200 »

VII. Zucker.

Bestimmung des Wassergehaltes, Polarisation und

mikroskopische Untersuchung 6 100 »
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 Zur Untersuchung,
Gegenstände. einzuliefernde

Menge.

 AMñ
VIII. Honig.

a. Bestimmung des spezifischen Gewichtes, des Gehaltes

an Wasser, der Mineralbestandteile, Polarisation vor

und nach der Inversion, der freien Säure sowie

mikroskopische Prüfung 10 100 Gramm

b. Gährprobe. 8 100 »

IX. Gewürze.

a. Bestimmung der Mineralbestandteile und mikros-

kopische Prüfung . . 5 50 »

b. Bestimmung des Alkohol- bezw. Atherexptraktes 5 50 »

X. Fruchtsäfte und Gelees (Marmeladen).

a. Bestimmung des Wassergehaltes, der Mineralbestand-

teile, Prüfung auf gebräuchliche Konservierungs-
mittel. . 6 100 „

b. Prüfung auf bünstliche Forbstoffe 3100 »
c.Pkufungaufgesundhettsichadltche Metallsalze 5 100 „

d Prüfung auf künstliche Süßstoffe (qualitatio) 5 100 „

XI. Gemüse und Fruchtdauerwaren.

a. Prüfung auf Konservierungsmittel. 5 200 „

b. Prüfung auf künstliche Farbstoffe . 5200 „

c. Prüfung auf gesundheitsschädliche Metallsalze 5 200 v

XII. Fleisch und Wurstwaren.

Hackfleisch: Prüfung auf Konservierungsmittel 5 100 „

Wurstwaren.

a. Chemisch-mikroskopische Prufung auf einen Gehaltau fremdem Stärkemehl 2

b. Bestimmung des Wassergehaltes . 3 100 Bramm, oder
C. Prüfung auf Konservierungs= und Färbemittel. 5 1 Stu

XIII. Eier.

Bestimmung des spezifischen Gewichtes 1|2 Stück

Bei mehreren Eiern für jedes Stück 10 ,
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ZZur Untersuchung
Gegenstände. — einzuliefernde

- Menge.

4

XIV. Gährungserzeugnisse.
Bier.

a. Bestimmung des spezifischen Gewichtes, des Alkohols,

des Extraktes, der Mineralbestandteile, der Gesamt-

säure, Berechnung der mü und des Ver-
gährungsgrades . 10 1 Liter

b. Prüfung auf Konservierungsmittel. 5 1 „

c. Prüfung auf künstliche Süßstoffe (nuolitativ) 5 1 „

d. Prüfung auf Hopfensurrogate 20 5 „

Wein.

a. Bestimmung des spezifischen Gewichtes, des Alkohols,

des Extraktes, der Mineralbestandteile, der Gesamt-

säure, der flüchtigen Säure und des Zuckers 10 1 „

b. Bestimmung des spezifischen Gewichtes, des Alkohols,

des Extraktes, der Mineralbestandteile, der Alkalität

der Asche, der Gesamtsäure, der flüchtigen Säure,

des Zuckers, der Gesamtweinsteinsäure, des Glycerins

und des Chlors, sowie bei Rotweinen Prüfung auf

Teerfarbstoffe und Schwefelsäure . 15 1 „

c. Prüfung auf gebräuchliche Konservierungsmittel 5 1 „

#. Prüfung auf Barium und Strontium 2 1 „

 Prüfung auf künstliche Süßstoffe (qualitativ) 5 1 „
oontwein: wie bei Wein.
Branntwein und Liköre.

a. Bestimmung des Alkohols und Extraktes, der

Mineralbestandteile, der Gesamtsäure und des Zuckers 8 1 „

b. Bestimmung der Blausäure ... 4 1 „

. Bestimmung des Fuselöls 5 1 „

d. Bestimmung auf künstliche Süßstoffe (qualitativ) 5 1 „

Essig.
a. Bestimmung des Essigsäuregehaltes, des Extraktes

und der Mineralbestandteile und Prufuns auf Mine-
ralsäuren 5 „

b. Prüfung auf schädliche Metalle . 61
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 Zur Untersuchung

Gegenstände. . einzuliefernde
Menge.

4

c. Ermittelung der Abstammung (Bestimmung der

Weinsteinsäure und des Glycerins). 10 Liter

XV. Hefe.

a. Mikroskopische Prüfung auf Stärkemehl 2 50 Gramm
b. Bestimmung der Gährkraft und des Glührückstandes 3 50 »

XVI. Trinkwasser.

Chemisch-mikroskopische Untersuchung:
a. Bestimmung des Abdampf-Glührückstandes, der Oxy-

dierbarkeit, der Salpetersäure und des Chlors (die

beiden letzteren quantitativ durch Titration), der

salpetrigen Säure, der schwefelsauren und phosphor-

sauren Salze, des Ammoniaks, der Gesamthärte,

der bleibenden Härte sowie mitrostodische Unter-
suchung .. BZLitek

b. Bestimmung des Kalkes (auantitativ) 5 2 „
. Untersuchung wie bei a; hierzu: Bestimmung des

Eisenoxyds und der Tonerde, des Kalkes und der

Magnesia .. .. 205»

d. Bestimmung der Gesamtalkalien. 10 10 „

Bakteriologische Untersuchung 6 100 cem in steri-

XVu. anft. lisierten Fläschchen

a. Bestimmung der Feuchtigkeit und der Kohlensäure

(nach Pettenkofer) . . 8

b. Bestimmung des Kohlenoxyds 10

B. Gebrauchsgegenstände.

XVIII. Eß-, Triuk- und Kochgeschirre.

Glasuren und Email

a. Prüfung nach den Vorschriften des Reichsgesetzes

vom 25. Juni 1887, den Verkehr mit blei= und

zinkhaltigen Gegenständen betreffend; 1 Stück 3 1 Stück

b. Quantitative Bestimmung des gelösten Bleies 5 1
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Gegenstände.
Zur Untersuchnußg

einzuliefernde

Menge.

(Metallfolien, verzinnte und ge—

gelötete Gerätschaften, Zinn- und

Bleilegierungen)
Bestimmung des Bleigehaltes

Kautschuk: zur Herstellung von Mundstücken für Saug-
flaschen, Saugringen, Warzenhütchen, Trink-
bechern, Spielwaren und Kautschukschläuchen

Bestimmung des Bleies beziehungsweise des Zinkes

Metallegierungen

XIX. Farben.

Prüfung nach den Vorschriften des Reichsgesetzes vom

5. Juli 1887, die Verwendung gesundheitsschädlicher

Farben bei der Herstellung von Nahrungemitteln, Ge-

nußmitteln und Gebrauchsgegenständen betreffend, als:

Untersuchung von Gefäßen zur Aufbewahrung oder Ver-

packung, Umhüllung oder Schutzbedeckung von Nahrungs-
und Genußmitteln .

von kosmetischen Mitteln, Spielwaren, Gespinsten und Ge-
weben, künstlichen Blumen, Blättern und Früchten,

Farbkästen, Tuschfarben und Tapeten auf gesundheit-schädliche Farben

XX. Petroleum.

Bestimmung des Entflammungspunktes

Allgemeine Antersuchungsmethoden.

Bestimmung des spezifischen Gewichtes von Flüssigkeiten

mittels Aräometer, Pyknometer oder der Westphalschen

Wage
Bestimmung des Wossergehaltes fester Stoffe und syrup-

artiger Flüssigkeiten

Bestimmung des Stickstoffes beztchungeweie der 2
stoffe nach Kjeldahl. .

Gebühbr.

S:

S

1 Stück oder 50 Gr.

1 Stück oder 100 Gr.

1 Stückoder 50 Gr.

2 Quadratdezimeter
oder 1 Stück

 Liter
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S Zur Untersuchung
Gegenstände. z einzuliefernde

S Menge.

Al.

Bestimmung des Fettes (Atherextraktes) 5

Bestimmung der Gesamtmenge der wasserlsslichen T
hydrate. 6

Bestimmung der Zuckerarten durch Polarisation 3

Bestimmung der Zuckerarten mittels dehlingscher T
(nach Alléser) 6

Bestimmung der Stärke durch Aufschließen im *' 8
Bestimmung der Rohfaser 6

Bestimmung der Mineralstoffe 3

Für Untersuchungen, welche in dem Gebührenverzeichnis nicht vorgesehen sind, ist für

jede Stunde, die ausschließlich für die Untersuchung eines Gegenstandes und Erstattung des

Gutachtens verwendet wurde, eine Gebühr vo 2 4%

in Anrechnung zu bringen.

Bekanntmachung.
(Vom 23. März 1906.)

Die Einfuhr von Schweinefleisch aus Rumänien, Serbien und Bulgarien betreffend.

Auf Grund des § 7 des Reichsgesetzes, betreffend die Abwehr und Unterdrückung von

Viehseuchen, vom 2Dum-1650 wird die Einfuhr von Schweinefleisch aus Rumänien, Serbien

und Bulgarien verboten, jedoch mit Ausnahme solchen Schweinefleisches, das als „zubereitet“

im Sinne des § 12 des Reichsgesetzes, betreffend die Schlachtvieh= und Fleischbeschau, vom

3. Juni 1900 und der dazu erlassenen Ausführungsbestimmungen anzusehen ist. Zubereitetes

Schweinefleisch in diesem Sinne darf mit den aus den vorbezeichneten Vorschriften sich ergebenden

Beschränkungen und unter den dort vorgesehenen Bedingungen aus den genannten Ländern

eingeführt werden.
Die Durchfuhr von Schweinefleisch, das aus Rumänien, Serbien oder Bulgarien

stammt und dem obigen Einfuhrverbote unterliegt, ist unter Beachtung der Vorschriften des

Fleischbeschaugesetzes vom 3. Juni 1900 und der dazu erlassenen Ausführungsbestimmungen

sowie unter der Bedingung gestattet, daß die Durchfuhr bei ganzen Wagenladungen in

plombierten Waggons ohne Um= und Zuladung oder bei Stückgutsendungen in festgeschlossenen

Behältnissen erfolgt.
Gesetzes= und Verordnungsblatt 1906. 16
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Die diesseitigen Verordnungen vom 16. Februar 1900 (Gesetzes- und Verordnungsblatt

Seite 426) und vom 27. Juni 1900 (Gesetzes= und Verordnungsblatt Seite 833) sind aufgehoben.

Karlsruhe, den 23. März 1906.

Großherzogliches Ministerium des Innern.

Schenkel.
von Dusch.

Verordnung.
(Vom 14. März 1906.)

Die Abänderung der Verordnung über die Annahme von Sicherheiten für gewährte Kredite oder für

die Erfüllung sonstiger Verbindlichkeiten im Vereiche der Finanzverwaltung betreffend.

Absatz 2 des § 6 unserer Verordnung obigen Betreffs vom 21. Dezember 1899 (Ge-

setzes= und Verordnungsblatt Seite 1008) wird dahin abgeändert, daß den Pfandbestellern

gestattet wird, die Wertpapiere außer bei der Reichsbank auch bei der Badischen Bank

in Mannheim und ihrer Filiale in Karlsruhe unter sinngemäßer Anwendung der für die

Hinterlegung bei der Reichsbank geltenden Vorschriften zu hinterlegen. Die Anlagen 3 und 4

der Verordnung sind für diese Fälle entsprechend abzuändern, wobei statt „Komtor für Wert-
papiere bei der Reichsbank“ und „Reichsbank“ zu setzen ist: „Badische Bank in Mannheim“

oder „Filiale der Badischen Bank in Karlsruhe“.

Karlsruhe, den 14. März 1906.

Großherzogliches Ministerium der Finanzen.

Becker.
Gottlob.

Druck und Verlag von Malsch &amp; Vogel in Karlsrube.


	Nr. XI.
	Bekanntmachung. Die Bekämpfung der Geflügelcholera betreffend.
	Bekanntmachung. Die Einfuhr von Schweinefleisch aus Rußland betreeffend.
	Verordnung. Den Verkehr mit Nahrungs- und Genussmitteln sowie Gebrauchsgegenständen betreffend.
	Bekanntmachung. die Einfuhr von Schweinefleisch aus Rumänien, Serbien und Bulgarien betreffend.
	Verordnung. Die Abänderung der Verordnung über die Annahme von Sicherheiten für gewährte Kredite oder für die Erfüllung sonstiger Verbindlichkeiten im Bereiche der Finanzverwaltung betreffend.


